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Fachbereich 1 - Bildung, Kultur und Sport 
 

Nachtrags-Vorlage Nr. 156/08 
 
 

Betreff: 
 

Konzeption eines Kompetenzzentrums für die sonderpädagogische 
Förderung in Rheine 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Rat der Stadt Rheine 11.03.2008 Berichterstattung 

durch: 
Frau Ehrenberg 
Herr Dr. Winter 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
11 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des Integrierten Entwicklungs- 
und Handlungskonzeptes 
 

LP 6: Modellvorhaben zur Erprobung der Durchlässigkeit der Schulformen – Steigerung von 
Chancengleichheit 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 

1.000 € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 

      € 

Eigenanteil 
 
 
 

      € 

Jährliche Folgekosten 
 

 keine 
 

      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt 1106 in Höhe von 1.000 € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein  
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Nachtrags-Vorlage Nr. 156/08 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Rat der Stadt Rheine beschließt die Teilnahme der Stadt Rheine am Modell-
projekt „Kompetenzzentrum für die sonderpädagogische Förderung“ des Landes 
Nordrhein-Westfalen unter der Voraussetzung, dass das Land Nordrhein-
Westfalen hierfür die personellen Voraussetzungen schafft. 
 
 
Begründung: 
  
Am 30. Oktober 2007 hat die nordrhein-westfälische Landesregierung Eckpunkte 
für eine Pilotphase zum Ausbau von Förderschulen zu Kompetenzzentren für 
sonderpädagogische Förderung beschlossen. Demnach können in einer Pilotpha-
se zum Schuljahr 2008/2009 lediglich bis zu 20 Förderschulen in Kompetenzzent-
ren für die sonderpädagogische Förderung umgewandelt werden. Die rechtliche 
Grundlage findet sich in § 20 Abs. 5 des Schulgesetzes NRW. Unter anderem 
heißt es dort: „Der Schulträger kann Förderschulen zu Kompetenzzentren für die 
sonderpädagogische Förderung ausbauen. Sie dienen der schulischen Förderung 
von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und An-
geboten zur Diagnose, Beratung und ortsnahen präventiven Förderung.“ 
 
Ein erstes Positionspapier seitens der Leiter der Grüterschule und der Christopho-
rus-Schule des Caritasverbandes Rheine veranlasste den Schulausschuss der 
Stadt Rheine, in seiner Sitzung am 28. November 2007 einen einstimmi-
gen Beschluss zu fassen, der die Verwaltung beauftragt, eine entspre-
chendes Konzept zu erarbeiten. Daraufhin bildete sich eine Projektgruppe aus 
Mitarbeitern von Stadt- und Kreisverwaltung und den Leitern der folgenden 
Schulen 
 
− Grüterschule 
− Peter-Pan-Schule 
− Christophorus-Schule 
− Heinrich-Hoffmann-Schule 
 
unter der Federführung der Stadt Rheine. 
 
Grundlage des Antrages ist die Vernetzung, die kooperative Zusammenarbeit und 
die Bündelung der sachlich-fachlichen Ressourcen. Selbstverständlich existieren 
bereits heute kooperative Strukturen, die aber auf diese Weise institutionalisiert 
werden sollen. Letztlich dient die Konzeption der Stadt Rheine dazu, jedem för-
derbedürftigen Kind die bestmögliche Hilfe zuteil werden zu lassen. 
Die Projektgruppe hat einen inhaltlich umfangreichen Projektentwurf erarbeitet 
und beim Ministerium für Schule und Weiterbildung eingereicht. Es wurde jedoch 
auch deutlich gemacht, dass die Umsetzung des Projektes ohne die Bereitstel-
lung weiterer Ressourcen nicht möglich sei. Daher beantragt die Stadt Rheine 
beim Land Nordrhein-Westfalen eine weitere pädagogische Fachkraft zur Wahr-
nehmung der umfangreichen Aufgaben. 
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Die genauen Erfordernisse an Ressourcen der Stadt Rheine sind zurzeit nicht 
quantifizierbar. Es wird vorgeschlagen, zunächst 1.000 € einzusetzen. Diese 
Summe ist im Fachbereichsbudget vorhanden. Sollte die Stadt Rheine in das Mo-
dellprojekt aufgenommen werden, so sind die sächlichen und räumlichen Voraus-
setzungen im Rahmen der Gesamtthematik erneut zu diskutieren. 
 
Abgabefrist für den Antrag war der 29. Februar 2008. Mit Schreiben vom 25. 
Februar 2008 (Eingang bei der Stadt am 3. März 2008) wurden die potenziellen 
Antragsteller aufgefordert, bis zum 31. März 2008 einen Ratsbeschluss herbeizu-
führen und einzureichen. Aufgrund der terminlichen Dringlichkeit wird um Erwei-
terung der Tagesordnung der Sitzung des Rates am 11. März 2008 gebeten. 
 
 


